
 
 

 

 

 
 

 
 

       

  

 

 

 
                     

 

   
           

 

  

Informationen nach der Datenschutz-Grundverordnung zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten 
Die nachfolgenden Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten werden Ihnen 
gemäß Artikel 13 der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung, DSGVO) zur 
Verfügung gestellt. 

1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist das Landratsamt Kelheim, Donaupark 12, 93309 
Kelheim, Tel.Nr.: 09441 207-0, E-Mail: poststelle@landkreis-kelheim.de 

In Regressverfahren nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) ist als allgemeine 
Vertretungsbehörde für den Freistaat Bayern das Landesamt für Finanzen zuständig (§ 2 Absatz 
8 der Verordnung über die gerichtliche Vertretung des Freistaates Bayern). Verantwortlich für die 
Verarbeitung von personenbezogenen Daten in Regressverfahren nach § 7 UVG ist das Landesamt 
für Finanzen. 

2. Kontaktdaten des behördlichen Datenschutzbeauftragten 

Die behördliche Datenschutzbeauftragte erreichen Sie unter: 

Datenschutzbeauftragte im Landratsamt Kelheim, Donaupark 12, 93309 Kelheim, Tel.Nr.: 
09441 207-1121, E-Mail: datenschutz@landkreis-kelheim.de 

3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Die Unterhaltsvorschussstelle verarbeitet personenbezogene Daten zum Zwecke der gesetz-
lichen Aufgabenerledigung nach dem UVG. Sie ist zur wirtschaftlichen Erbringung von Geld-
leistungen verpflichtet. Dies sind insbesondere die Gewährung von Unterhaltsvorschuss und die 
entsprechende Beratung. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten auch bei der Durch-
setzung des auf das Land übergegangenen Unterhaltsanspruchs gegen den Elternteil, bei dem das 
Kind nicht lebt, sowie ggf. zur Bearbeitung von Erstattungsansprüchen anderer Sozialleistungs-
träger oder Rückforderungen von Unterhaltsvorschuss verarbeitet und ggf. zu Prüfzwecken durch 
den Bundesrechnungshof, die Landesrechnungshöfe. 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist Art. 6 Abs. 1 Buchst. c), 
Abs. 3 und Art. 9 Abs. 2 Buchst. f) DSGVO i.V.m. § 68 Nr. 14 SGB I, § 67 Absatz 2 Satz 1, 67a 
ff. SGB X, §§ 1, 2, 4 bis 7 UhVorschG. 

4. Quelle der Daten 

Die Unterhaltsvorschussstelle kann zum Zwecke ihrer gesetzlichen Aufgabenerledigung nach dem 
UVG gem. Art. 6 Abs. 1 Buchst. c), Abs. 3 und Art. 9 DSGVO i.V.m. §§ 67a ff. SGB X, § 6 Abs. 2, 
5 und 6 UVG unter Beachtung der gesetzlichen Voraussetzungen personenbezogene Daten auch 
bei anderen öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen oder Personen erheben. Dies können sein: 

• Andere Sozialleistungsträger (z. B. DRV, Krankenversicherung, Jobcenter, Bundesagentur für 
Arbeit), Finanzämter, Gerichte, andere Dritte wie z. B. kommunale Ämter, Bundeszentralamt 
für Steuern, Bundesamt für Finanzen, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Ausländerbe-
hörden, bei anderen Elternteilen: Arbeitgeber, Ausbildungsbetriebe, Versicherungsunterneh-
men, Maßnahme- und Bildungsträger. 

• Darüber hinaus können personenbezogene Daten auch aus öffentlichen Quellen bezogen wer-
den wie z. B. Internet, Melderegister, Handelsregister, Grundbuchämter usw. 
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5. Empfänger der personenbezogenen Daten 

Die personenbezogenen Daten werden erforderlichenfalls folgenden Empfängern bzw. Katego-
rien von Empfängern zugänglich gemacht: 
• Andere Sozialleistungsträger (z. B. DRV, Krankenversicherung, Jobcenter, Bundesagentur für 

Arbeit), 
• Finanzämter, 
• Gerichte, 
• andere Dritte wie z. B. kommunale Ämter, Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen 

und Jugend, Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Bundesministerium des Innern, Bun-
desministerium für Justiz und Verbraucherschutz, Bundeszentralamt für Steuern, Bundesamt 
für Finanzen, Bundesrechnungshof, Landesrechnungshof, Bundesamt für Migration und Flücht-
linge, für den Bereich des Unterhaltsvorschuss zuständiges Landesministerium, ggf. Landesju-
gendamt, ggf. Landesverwaltungsamt, Insolvenzverwalter, Deutsches Institut für Jugendhilfe 
und Familienrecht e. V. (DIJuF), Ausländerbehörden, Auftragsverarbeiter (z. B. Scandienstleis-
ter, IT-Dienstleister), externe Forschungsinstitute (nur bei Forschungsanträgen, die durch das 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend genehmigt wurden), 

• bei anderen Elternteilen: Arbeitgeber, Ausbildungsbetriebe, Versicherungsunternehmen. 
• Darüber hinaus können personenbezogene Daten auch an öffentliche Stellen übermittelt wer-

den wie z. B. Melderegister, Handelsregister, Grundbuchämter. 

6. Kategorien der personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden 

Wir verarbeiten folgende personenbezogene Daten von Ihnen: 
• Stammdaten inkl. Kontaktdaten: Aktenzeichen, Name und Vorname des berechtigten Kindes 

und beider Elternteile, Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort, Anschrift, Telefonnummer (op-
tional), E-Mail-Adresse (optional), Familienstand, Kindschaftsverhältnis, Staatsangehörigkeit, 
Aufenthaltsstatus, Renten-/Sozialversicherungsnummer, Bankverbindung b) 

• Daten zur Leistungsgewährung und zum Rückgriff sowie ggf. zur Rückforderung: Einkommens-
nachweise, Vermögensnachweise, Leistungszeitraum, -höhe, -art, Angaben zur Unterbringung 
und zu Betreuungszeiten des Kindes, Daten zu Unterhaltsansprüchen/ Regressansprüchen, Da-
ten zu Krankenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, Daten zur Dauer und Be-
endigung des Beschäftigungsverhältnisses. 

7. Speicherdauer 

Für Daten zur Inanspruchnahme von Geldleistungen nach dem UVG besteht eine Speicherfrist 
von 10 Jahren nach Beendigung des Verfahrens zur Durchführung des UVG. Eine Beendigung des 
Verfahrens liegt vor, wenn keine Zahlung von Unterhaltsvorschuss mehr erfolgt, ein ggf. erforder-
liches Rückforderungsverfahren und die Rückgriffsbearbeitung beim Elternteil, bei dem das Kind 
nicht lebt, abgeschlossen wurde (Grenze: Verjährung /Verwirkung). Innerhalb der vorstehend 
genannten Frist besteht kein Recht auf Löschung der personenbezogenen Daten. Enthalten die 
Akten Entscheidungen über Stundung oder unbefristete Niederschlagung von Rückzahlungsver-
pflichtungen nach §§ 5 oder 7, sind sie grundsätzlich 30 Jahre aufzubewahren. Die Frist beginnt 
mit Ablauf des Jahres, in dem die letzte Entscheidung über Stundung oder unbefristete Nieder-
schlagung getroffen wurde. 

8. Betroffenenrechte 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen als Betroffene folgende Rechte zu: Werden 
Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Auskunft über die zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten sowie auf weitere mit der Verarbeitung zusammenhängende Informa-
tionen zu erhalten (Art. 15 DSGVO). Bitte beachten Sie, dass dieses Auskunftsrecht in bestimm-
ten Fällen eingeschränkt oder ausgeschlossen sein kann (vgl. insbesondere Art. 10 BayDSG). 
Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Be-
richtigung und gegebenenfalls Vervollständigung zu (Art. 16 DSGVO). 
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung (Art. 17 DSGVO) oder 
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) verlangen. 
Aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, können Sie der Verarbeitung 
Sie betreffender personenbezogener Daten durch uns zudem jederzeit widersprechen (Art. 21 
DSGVO). Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, verarbeiten wir in der Folge Ihre 
personenbezogenen Daten nicht mehr. 



 

 

  
  

 

   

            

Wenn Sie in die Verarbeitung personenbezogener Daten durch das Landratsamt Kelheim mittels 
einer entsprechenden Erklärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die 
Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolg-
ten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt. 

9. Beschwerderecht 

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für Datenschutz. 
Bayerischer Landesbeauftragter für den Datenschutz 
Wagmüllerstraße 18 
80538 München 
Telefon: 089 212672-0 
Telefax: 089 212672-50 
E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de Internet: www.datenschutz-bayern.de 

10. Bereitstellungspflicht 

In gewissen Fällen sind Sie verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten anzugeben. Die Verpflich-
tung kann sich aus dem Gesetz oder aus einem Vertrag ergeben oder für einen Vertragsabschluss 
erforderlich sein. Im vorliegenden Fall ergibt sich die Verpflichtung aus § 6 UVG. 
• Das Landratsamt Kelheim benötigt Ihre Daten zur Bearbeitung des Antrags 
• Wenn Sie die erforderlichen Daten nicht angeben, dann kann ggf. Ihr Antrag nicht bearbeitet 

werden. Ebenfalls kann nach § 10 UVG ein Bußgeld verhängt werden. 
Falls Sie weitere Informationen wünschen wenden Sie sich bitte an den behördlichen Datenschutz-
beauftragten des Landratsamtes Kelheim. 
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